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Landkreis Uckermark  Drucksachen-Nr. 

BV/478/2016 
 Datum 

10.02.2016 
 

 

Zuständiges Dezernat/Amt: Dezernat I / Personal- und Serviceamt 
 

Beschlussvorlage  öffentliche Sitzung 
 

Beratungsfolge Datum 

Stimmenverhältnis 
Lt. Beschluss- 

vorschlag 

Abweichender 
Beschluss 

(s. beiliegen-
des Formblatt 

Ja Nein 
Stimmen-
enthaltung 

Ein-
stimmig 

Ausschuss für Finanzen 
und Rechnungsprüfung 

16.02.2016       

Kreisausschuss 23.02.2016       

Kreistag Uckermark 02.03.2016       

 
 
 
Inhalt: 
 

Änderung des Stellenplanes 2016 
 
 
Kosten  

38.500 € 

Produktkonto 

36330.501201 
36340.501201 

Haushaltsjahr 

2016 
 

 
Mittel stehen zur Verfü-
gung 

 Mittel stehen nicht zur Verfügung Deckungsvorschlag: 

 Mittel stehen nur in folgender Höhe 
zur Verfügung:  

      € 

Deckung innerhalb des Budgets bzw. zu Lasten des Gesamt-
haushaltes 

 

Beschlussvorschlag:  
 

Der Kreistag beschließt die Aufstockung der Stellen in der wirtschaftlichen Jugendhilfe des 
Jugendamtes um 1,0 Vollzeitäquivalente (VZÄ) im Stellenplan 2016. Die Bewertung der 
Stelle erfolgt nach Entgeltgruppe 8 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (EG 8 
TVöD).  
 
 
  
 

 

 
gez. Dietmar Schulze 

 
 

 
gez. Bernd Brandenburg 

Landrat   Dezernent/in 
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Begründung: 
 
Aufgrund der rasant angestiegenen Flüchtlingszahlen in Deutschland werden seit kurzem 
allen Landkreisen und kreisfreien Städte des Landes Brandenburg unbegleitete minderjähri-
ge Ausländer zugewiesen. Der Landkreis Uckermark ist für diese Minderjährigen seit dem 
01.11.2015 vollumfänglich zuständig (§ 87 SGB VIII). 
 
Der Landkreis Uckermark ist für 94 unbegleitete minderjährige Ausländer zuständig (Stand 
12.01.2016). Im Allgemeinen setzt die wirtschaftliche Jugendhilfe Jugendhilfemaßnahmen 
nach dem SGB VIII verwaltungsrechtlich und finanziell um. Daraus resultiert ein erhöhter Ar-
beitsaufwand bei der Prüfung und Abwicklung in der Rechnungslegung, der Zuständigkeits-
prüfung und bei der Prüfung der Gewährung einmaliger Beihilfen.  
 
Ein Sachbearbeiter wirtschaftliche Jugendhilfe bearbeitet im Durchschnitt 110 Fälle. Auf-
grund der Zuständigkeit für die unbegleiteten minderjährigen Ausländer und folglich der Er-
höhung des Fallbestandes um 94 Fälle bedarf es der Einrichtung einer zusätzlichen Stelle in 
der wirtschaftliche Jugendhilfe zur Sicherstellung der Aufgabenwahrnehmung. 
  
 
 
Anlagenverzeichnis:  
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